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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/06 Verkehrsteuern

Norm

ABGB §938;

ErbStG §3 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Nach herrschender bürgerlich-rechtlicher Lehre und Judikatur ist für eine Schenkung die Schenkungsabsicht

begri swesentlich, worunter man die Absicht einer unentgeltlichen, dh auf keine Gegenleistung bezogenen,

freiwilligen Leistung versteht (Hinweis Schubert in Rummel, ABGB I/2 Rz 4 zu § 938 ABGB). Wird von den Parteien ein

Entgelt vereinbart, so liegt keine Schenkung vor. Entgelt ist jeder wirtschaftliche Vorteil, wobei die Gegenleistung auch

nicht geldwerter Art sein muss und auch einem Dritten erbracht werden kann. Schon das Interesse am versprochenen

Verhalten des Empfängers genügt, um eine Schenkung auszuschließen (Hinweis Schubert in Rummel, aaO unter

Berufung auf OGH JBl. 1971, 197).
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